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§ 201 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 

  (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
unbefugt  

• 1. das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger 
aufnimmt oder 

• 2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich 
macht. 

  (2) 1Ebenso wird bestraft, wer unbefugt  

• 1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene 
Wort eines anderen mit einem Abhörgerät abhört oder 

• 2. das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 ab-
gehörte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder 
seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt. 

2Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung geeignet 
ist, berechtigte Interessen eines anderen zu beeinträchtigen. 3Sie ist nicht rechts-
widrig, wenn die öffentliche Mitteilung zur Wahrnehmung überragender öffentlicher 
Interessen gemacht wird.  

  (3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als 
Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Ver-
traulichkeit des Wortes verletzt (Absätze 1 und 2).  

  (4) Der Versuch ist strafbar.  

  (5) 1Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer verwendet 
hat, können eingezogen werden. 2§ 74a ist anzuwenden.  
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§ 201a Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch 
Bildaufnahmen 

  (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

• 1. von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen 
Einblick besonders geschützten Raum befindet, unbefugt eine Bildaufnah-
me herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebens-
bereich der abgebildeten Person verletzt, 

• 2. eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau 
stellt, unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönli-
chen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt, 

• 3. eine durch eine Tat nach den Nummern 1 oder 2 hergestellte Bildauf-
nahme gebraucht oder einer dritten Person zugänglich macht oder 

• 4. eine befugt hergestellte Bildaufnahme der in den Nummern 1 oder 2 be-
zeichneten Art wissentlich unbefugt einer dritten Person zugänglich macht 
und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Per-
son verletzt. 

  (2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt von einer anderen Person eine Bildauf-
nahme, die geeignet ist, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu 
schaden, einer dritten Person zugänglich macht.  

  (3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
eine Bildaufnahme, die die Nacktheit einer anderen Person unter achtzehn Jahren 
zum Gegenstand hat,  

• 1. herstellt oder anbietet, um sie einer dritten Person gegen Entgelt zu ver-
schaffen, oder  

• 2. sich oder einer dritten Person gegen Entgelt verschafft. 

  (4) Absatz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 3 oder Num-
mer 4, Absatz 2 und 3 gelten nicht für Handlungen, die in Wahrnehmung überwie-
gender berechtigter Interessen erfolgen, namentlich der Kunst oder der Wissen-
schaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des 
Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dienen.  

  (5) 1Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte oder andere technische Mittel, die 
der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen werden. 2§ 74a ist 
anzuwenden.  
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§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 

  (1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Le-
bensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, 
offenbart, das ihm als  

 1.-6…. 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  

  (2) 1Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein 
zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  

• 1. Amtsträger, 

• 2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

• 3.-6…. 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. 2Einem Geheimnis im Sinne 
des Satzes 1 stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden 
sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen 
Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung be-
kanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt.  

  (2a) … 

  (3) … 

  (4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Ge-
heimnis nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart.  

  (5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen 
zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.  
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§ 331 Vorteilsannahme 

  (1) Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen 
Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich 
oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

  (2) … 

  (3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm 
geforderten Vorteil sich versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Be-
hörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat 
oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme geneh-
migt.  

 

§ 332 Bestechlichkeit 

  (1) 1Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen 
Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als 
Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine 
Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine 
Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 2In minder schweren Fällen ist die Stra-
fe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 3Der Versuch ist strafbar.  

  (2) … 

  (3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung for-
dert, sich versprechen läßt oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann 
anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenüber bereit gezeigt hat,  

• 1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder, 

• 2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des 
Ermessens durch den Vorteil beeinflussen zu lassen. 
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§ 335 Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung  

  (1) In besonders schweren Fällen wird  

• 1. eine Tat nach  

o a) § 332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 3, und 

o b)… 

mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren und 

• 2. eine Tat nach § 332 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3, mit Frei-
heitsstrafe nicht unter zwei Jahren 

bestraft.  

  (2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatzes 1 liegt in der Regel vor, 
wenn  

• 1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht, 

• 2. der Täter fortgesetzt Vorteile annimmt, die er als Gegenleistung dafür 
gefordert hat, dass er eine Diensthandlung künftig vornehme, oder 

• 3. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich 
zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat. 

 

§ 336 Unterlassen der Diensthandlung 

Der Vornahme einer Diensthandlung oder einer richterlichen Handlung im Sinne 
der §§ 331 bis 335a steht das Unterlassen der Handlung gleich 

 

§ 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Ge-
heimhaltungspflicht 

  (1) 1Wer ein Geheimnis, das ihm als  

• 1. Amtsträger, 

• 2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 

• 3…. 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und 
dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 2Hat der Täter durch die Tat fahrlässig 
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wichtige öffentliche Interessen gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  

  (2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand 
oder eine Nachricht, zu deren Geheimhaltung er  

• 1. auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes 
oder eines Landes oder eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder 

• 2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der 
Verletzung der Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet worden ist, 

an einen anderen gelangen lässt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch wich-
tige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft.  

  (3) Der Versuch ist strafbar.  

  (3a) … 

  (4) 1Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. 2Die Ermächtigung wird erteilt  

• 1…. 

• 2. von der obersten Bundesbehörde  

o a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis 
während seiner Tätigkeit sonst bei einer oder für eine Behörde oder 
bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder für eine solche 
Stelle bekanntgeworden ist, 

o b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer 
amtlichen Stelle des Bundes verpflichtet worden ist; 

• 3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 
und 2 Nr. 2. 

 

§ 358 Nebenfolgen 

Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat 
nach den §§ 332, 335, 339, 340, 343, 344, 345 Abs. 1 und 3, §§ 348, 352 bis 353b 
Abs. 1, §§ 355 und 357 kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu be-
kleiden (§ 45 Abs. 2), aberkennen. 
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